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Hauptwahlvorstand      
für die Wahl zum Hauptpersonalrat für die Behörden, Gerichte 
und nichtrechtsfähigen Anstalten des Landes Berlin 
 

14.08.2020 

Information Nr. 6 

für die örtlichen Personalräte, Gesamtpersonalräte, den Hauptpersonalrat, 
die örtlichen Wahlvorstände und Gesamtwahlvorstände 
 
Liebe Kolleg*innen, 
 
mit dieser Information möchte der Hauptwahlvorstand Hinweise zur Durchführung der Wahl(en) in 
Pandemiezeiten geben. Das Infektionsgeschehen lässt sich nicht langfristig absehen, so dass ggf. 
kurzfristig Maßnahmen erforderlich werden. Der Hauptwahlvorstand steht im ständigen Austausch 
mit der zuständigen Senatsverwaltung für Finanzen und wird sich um notwendige Regelungen 
bemühen. Beachtet dazu auch die aktuellen Mitteilungen unter www.berlin.de/hauptwahlvorstand. 
 
Absprachen mit dem zuständigen örtlichen Krisenstab 
 
Die nachfolgenden Hinweise sind nicht abschließend. Bitte stimmt konkrete Maßnahmen mit dem 
Krisenstab ab, um die Durchführung der Wahl(en) während der Pandemie sicher zu gestalten. 
 
Hinweise zur Durchführung im Wahlraum 
 

 verstärkt über die Möglichkeit der Briefwahl informieren 
 Raum mit zwei Türen (Eingang und Ausgang separat) 
 Personenanzahl im Wahlraum begrenzen 
 Abstandsmarkierungen und Wegführung 
 Wegführung planen, die Begegnungen vermeidet 
 Warteschlangen vor und in dem Wahlraum vermeiden 
 Desinfektionsmittel vor dem Wahlraum bereitstellen 
 verpflichtende Nutzung des Desinfektionsmittels 
 verpflichtende Mund-Nasen-Bedeckung 
 Schutzwände für Mitglieder des Wahlvorstandes 
 Prüfung der Wahlberechtigung möglichst kontaktlos 
 nach jeder Wahlhandlung den Kugelschreiber desinfizieren 
 Dienstkräfte bitten, einen eigenen Stift mitzubringen 
 nach jeder Wahlhandlung die Wahlkabine desinfizieren 
 regelmäßiges (ggf. ständiges) Lüften des Wahlraumes 

 
Bei der Beschaffung von geeigneten Desinfektionsmitteln, Schutzwänden und anderen Dingen, die 
eine sichere Durchführung der Wahl gewährleisten, handelt es sich um notwendige Wahlkosten! 
Diese sind gemäß § 21 PersVG von der Dienststelle zu tragen. 
 
Wahlausschreiben zur Wahl des Hauptpersonalrates 
 
Das Wahlausschreiben wird am 21.08.2020 erlassen und veröffentlicht. 


